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MEP-Darlehen



Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
und die Europäische Union fördern Sie.
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Weitere Informationen
Zu Einzelheiten, Voraussetzungen und ergänzenden  
Fördermöglichkeiten können Sie sich auf unserer Internetseite 
und bei einem persönlichen Beratungstermin informieren.

www.sab.sachsen.de/markteinfuehrung-darlehen 
0351 4910-3923 · krediteundbuergschaften@sab.sachsen.de

Bildnachweis: Motiv Titel: © Westend61 / Florian Küttler

Innovative Produkte, Verfahren und  
Dienstleistungen am Markt erfolgreich 
platzieren.

Was wird gefördert
Projekte zur Marktbearbeitung von neuen oder weiter
entwickelten Produkten, Dienstleistungen oder Verfahren,  
die auf Innovationen beruhen

Wer wird gefördert
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Angehörige 
Freier Berufe mit Sitz oder Betriebstätte im Freistaat Sachsen

Das Wichtigste im Überblick
 · Darlehen ab 20.000 bis max. 500.000 EUR mit der SAB
 · Finanzierung von bis zu 100 % der zuwendungsfähigen 

Ausgaben des Vorhabens (z. B. für Material, Personal, 
Fremdleistungen, projektbezogene Investitionen und 
sonstige betriebliche Aufwendungen)

 · Finanzierung auch in Kombination mit einem  
MEP-Zuschuss möglich

 · Laufzeiten bis zu 6 Jahre (davon 2 tilgungsfreie Jahre)
 · Zinssatz von nominal 1 % p. a. für junge kleine und  

nominal 2 % p. a. für etablierte Unternehmen 
 · keine Sicherheiten erforderlich
 · Darlehen mit Nachrangcharakter nur an junge kleine  

Unternehmen bis zu 5 Jahren nach Gründung
 · Auszahlung zu 100 %


